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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

das Jahr ist fast vorbei. Nach wie vor 
dürfen wir zuversichtlich sein, was 
einen wirtschaftlichen Aufbruch be-
trifft, wenngleich die konkreten poli-
tischen Anzeichen und deren Umset-
zung auf sich warten lassen.  
 
Einen Umbruch wird es in der Markt-
gemeinde geben. Am 8. März 2026 
stehen Kommunalwahlen an, die 
Parteien und Wählergemeinschaften 
haben ihre Kandidaten bereits be-
nannt. Nach 24 Jahren werde ich die 
Verantwortung als Bürgermeister in 
neue Hände übergeben.  
 

Die Bautätigkeiten wurden auch in 
diesem Jahr fortgesetzt, insbeson-
dere mit der Sanierung von Gemein-
destraßen. Für 2026 steht die Sanie-
rung des Abwassernetzes an. Auch 
hierfür ist über eine halbe Million 
Euro veranschlagt. 
 

Die Ableseschreiben zur Einreichung 
der Wasserzählerstände sind ver-
sandt worden. Wir bitten um fristge-
rechte Abgabe oder Online-Mel-
dung.  
 
 

Zum Jahresende sage ich an die-
ser Stelle Dank an die Mitglieder 
des Marktgemeinderats für die 
gute Zusammenarbeit. Meine An-
erkennung gilt den Bediensteten 
in der Gemeindeverwaltung, im 
Bauhof, im Wasser- und Klärwerk, 
im Kindergarten, den Gelegen-
heitsarbeiterinnen und -arbeitern 
an Wertstoffhof und Kompostier-
anlage, sowie dem Personal in 
den sonstigen Einrichtungen für 
die gewissenhafte Arbeit und 
Pflichterfüllung.  
 

Mein Dank gilt ferner der Schul- 
und Kindergartenleitung mit de-
ren Elternbeiräten für das gute 
Einvernehmen, den Mitgliedern 
der Rettungskräfte, den Feuer-
wehren und Rot-Kreuz-Bereit-
schaften, sowie allen Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich in Vereinen 
und Verbänden für das Gemein-
wohl eingesetzt haben und künf-
tig einsetzen werden. Vielen Dank 
auch allen Vereinen für die Bil-
dungsarbeit und die Betreuung 
unserer Kinder und Jugendlichen 
und der Senioren.  
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Ich wünsche allen Bürgerinnen und 
Bürgern für das bevorstehende 
Weihnachtsfest Ruhe und Besin-
nung, für das kommende Jahr Glück,         
Gesundheit und Zufriedenheit.  

 

 

          
       Ihr Bürgermeister 
 
 
 
          Richard Mittl 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Informationen aus  
dem Marktgemeinderat 

 

Die wichtigsten Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen – 
seit der letzten Veröffentlichung auszugsweise  – im Über-
blick: 
 

18. September 2025 

• Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale 
Verkehrsüberwachung Südostbayern 

• Anpassung der Bauplatzpreise  zum 01.10.2025 

• Überprüfung der Kläranlagenkapazität und -zustand 

• Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze für FFW Mühlheim 
 
16. Oktober 2025 

• Auftrag über elektrotechnische Sanierung im Haus des 
Gastes 

• Bestellung Gemeindewahlleiter für Kommunalwahlen 

• Rechtsstellung des künftigen Bürgermeisters 
 
13. November 2025 

• Erlass einer Änderungssatzung für Gebühren der 
Friedhöfe in Altendorf, Ensfeld und Mörnsheim 

• Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2026 

• Vergabe neuer Vertrag für Hackschnitzellieferung 

• Auftrag über Ausrüstung der Ortsfeuerwehren 
 

 

Streu- und Räumpflicht im Winter 
 

Im Hinblick auf die anstehende Winterperiode weisen wir 
auf die gesetzliche Räum- und Streupflicht der Haus- und 
Grundstückseigentümer im gesamten Gemeindebereich 
hin. Nach der Verordnung besteht die Verpflichtung, bei 
Schneefall die Gehsteige entlang der betreffenden Grund-
stücke innerhalb der bebauten Ortsteile jeweils in der Zeit 
von 7.00 bis 22.00 Uhr von Schnee und Eis freizuhalten. 

 

Soweit kein Gehweg vorhanden ist, muss stattdessen ein 
Streifen von 1 m Breite entlang des Grundstücks geräumt 
und gestreut werden. Die Verletzung dieser Anliegerpflich-
ten kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt 
werden. 

 

Wenn der Gehweg vom Privatgrund mit einem Grünstrei-
fen getrennt ist, bedeutet das nicht, dass keine Räum- und 
Streupflicht besteht. In der Regel handelt es sich um das-
selbe Grundstück und somit auch um die Verpflichtung 
gem. der Verordnung. Wir bitten um Beachtung. 

 
 

 

Kotbeutel für Hunde 
Immer wieder ist festzustellen, dass 
Hundehalter es nach wie vor nicht 
als nötig erachten, die Hinterlassen-
schaften ihrer Tiere einzusammeln 
und ordnungsgemäß zu entsorgen.  

 
Stattdessen hinterlassen ihre Vierbeiner ihre Notdurft 
auf öffentlichen Plätzen, Gehwegen, Feldwegen und 
Straßen.  
Die bewusste Verschmutzung stellt 
eine Ordnungswidrigkeit dar und wird 
im Falle einer Meldung auch umgesetzt 
und mit Geldbuße belegt.  
Wir fordern alle Hundehalter auf, der 
Hygieneverpflichtung nachzukommen! 
Seit Jahren gibt die Verwaltung 
kostenlos Hundekotbeutel samt Box aus. Verstärkt 
muss Hundekot im Innerort Mörnsheims festgestellt 
werden. Diese Verunreinigungen werden künftig zur 
Anzeige gebracht. 

 

Viele Hundebesitzer nehmen das Angebot in Anspruch, 
andere leider nicht. Auch diese bitten wir um 
Verwendung der Tüten und ordnungsgemäße 
Entsorgung in der schwarzen Mülltonne oder den 
Abfallkörben! Besten Dank für das Verständnis. 

 

 
 

Reinigen der Straßen, Gehwege und 
Wasserrinnen 

 

 

Wir weisen darauf hin, dass es gemäß der gemeindli-
chen Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung 
der öffentlichen Straßen Aufgabe der Anlieger ist, bei 
Bedarf die Abflussrinnen und die Gitterroste der Stra-
ßensinkkästen sowie die Abdeckungen der Kanalein-
laufschächte freizumachen. Es ist und bleibt wichtig, 
dass die Straßen, Gehwege und Wasserrinnen regelmä-
ßig von den Anliegern gereinigt werden. 
 

Wir bitten darum, der Straßen- und Gehwegereini-
gungspflicht nachzukommen.   
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Öffnungszeiten der Verwaltung während der Weihnachtsfeiertage  
 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Verwaltung über die Weihnachtsfei-
ertage: 
 

Dienstag, 23. Dezember    bis 12.00 Uhr 
Mittwoch, 31. Dezember Silvester  geschlossen 
Freitag, 2. Januar      geschlossen 
Montag, 5. Januar     geschlossen 
 
Ab Mittwoch, 7. Januar 2026 wieder reguläre Öffnungszeiten!  

 
 

Städtebauförderung / Kommunales Förderprogramm 
 

Wir weisen erneut darauf hin, dass private wie gewerbliche Anlieger innerhalb des 
Sanierungsgebiets Ortskern Mörnsheim die Möglichkeit besitzen, Fördergelder für 
die Sanierung ihrer Fassaden, wie Fenster, Türen oder die Dacheindeckung, sowie 
den sichtbaren Außenbereich zu erhalten.  
 

Voraussetzung ist die Beratung durch das Planungsbüro Mang & Zellner und die 
Vorlage von Angeboten über die einzelnen Maßnahmen. Wir weisen zudem darauf 
hin, dass die Vorgaben der Gestaltungssatzung bindend sind bei Sanierungs- oder 
Umbaumaßnahmen, sowie Anbauten, Garagen usw.  

Das Kommunale Förderprogramm samt Gestaltungssatzung wurde durch den Marktgemeinderat neu 
angepasst, um die Förderung auch künftig zu erhalten. Die Inhalte sind im Internet auf der Homepage 
der Marktgemeinde abzurufen. 
 
Bisher konnten über 40 Maßnahmen mit Fördergeldern in Höhe von über 114.000 € finanziert werden. 
Das aktuell genehmigte Förderprogramm läuft noch bis 2027. 

 
 

Wertstoff-Container 
 

 

Erneut appellieren wir an alle Bürgerinnen und Bürger, 

die Einwurfzeiten - gerade für die Altglas- und Altme-
tallcontainer - zwingend einzuhalten, sie sind von MO-SA 

jeweils von 7-20 Uhr, nicht jedoch an Sonn- und Fei-
ertagen.  
 

Bitte denken Sie daran, dass Anwohner gerade in den 
Abend- und Nachtzeiten, aber auch an Sonn- und Feier-

tagen durch den Lärm gestört werden. Zudem sind die Materialien vorgegeben, in der Regel Altglas 
in mehreren Farben und Altmetall, bzw. Altkleidung. In keinem Fall gehören 
größere Glasscheiben oder anderer Unrat zu den Wertstoffen, diese sind 
über den Restmüll oder den Wertstoffhof im Bauhof zu entsorgen! Wir bitten 
um Beachtung. 
 
Die Altkleidercontainer werden von der bisherigen Verwertungsfirma nicht 
mehr betreut, der Vertrag gekündigt. Grund sind nicht verwertbare Kleidung 
(Billigklamotten) oder viele Fremdanteile. Derzeit wird versucht, Ersatzcon-
tainer über andere Verwerter zu beauftragen. Auch der Landkreis prüft eine 
Annahme an den Wertstoffhöfen. Weitere Details zu gegebener Zeit. 
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 Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge 
 

Das Ergebnis der Kriegsgräbersammlungen der letzten Jahre: 
 

2020:     893,45 €  2023:    1.160,40 €   
2021:     1.091,50 €  2024:    1.259,50 €  
2022:     1.201,40 €  2025:    1.072,70 €      
 
 

Ein herzlicher Dank ergeht an alle ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler, den Krieger- und Reservistenvereinen, 
sowie an die Gemeindediener in den Ortsteilen.  
 
 

 

Aus- und Anbauten; Beitragspflicht; Meldung Niederschlagswasser  
 

Werden in einem beitragspflichtigen Gebäude die Geschossflächen durch Baumaß-
nahmen vergrößert, z.B. durch Anbauten oder den Ausbau eines Dachgeschosses 
zu Wohnraum, so entsteht für diese Geschossflächenmehrung die Beitragspflicht 
für Wasser- und Kanalanschlussbeiträge. Die Grundstückseigentümer als Beitrags- 
und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde Veränderungen unverzüg-
lich mitzuteilen. Auch wenn der Bau nicht mehr genehmigungspflichtig ist, ist eine 
Mitteilung an die Gemeinde erforderlich. Gleiches gilt, wenn die Grundstücksfläche 
bei bebauten oder bebaubaren Grundstücken durch Kauf, Tausch usw. vergrößert 

wird. Sollten Anbauten, Dachgeschossausbauten, Garagen mit Zugang zum Wohnhaus oder mit Wasseranschluss, sowie 
der Anbau von Wintergärten, für die u.a. auch keine Genehmigungspflicht bestand, noch nicht gemeldet worden sein, 
bitten wir dies mit Lageplan und Bemaßung nachzuholen.  
 
Zudem sind bei Neubauten oder einer Veränderung der Hofflächen die Meldungen über das Niederschlagswasser ab-
zugeben, sollten Flächen neu versiegelt, entsiegelt oder entwässert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wir weisen immer wieder darauf hin, dass Gehwege nur dann zum Parken für Fahrzeuge ver-
wendet werden dürfen, wenn dies per Hinweisschild gekennzeichnet ist. Andernfalls ist der 
Gehweg für Fußgänger da. Gerade Senioren oder Mütter mit Kindern werden oftmals 
gezwungen, durch das rechtswidrige Parkverhalten einzelner auf die Straße auszuweichen und 
sich so der Gefahr des Straßenverkehrs auszusetzen.  
 

Wir bitten um Beachtung. Verstöße können von der Polizei mit Verwarnungsgeld geahndet 
werden. Parken auf der Straßenseite stellt kein Problem dar, sofern noch mindestens 3 m 
Fahrbahnbreite übrig sind.  
 
 

Die jüngsten Trinkwasseruntersuchungen des Trinkwassernetzes Mörnsheim ergaben folgende Werte: 
 

 

    Atrazin          Desethylatrazin      Nitrat (Proben vom 27.02.2024) 
Grenzwert 0,10 Milligramm/l              50 mg/l 

Brunnen I                0,04     0,05       32 

Brunnen II                0,03     0,03       40 

Entnahme Zeltplatz               0,03     0,03  

Probe vom 15.10.2025     

Härtegrad des Wassers: 20,0° dH., Härtebereich: hart 
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Marktgemeinde schließt sich Zweckverband Verkehrsüberwachung an  

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung im September 2025 beschlos-
sen, sich dem Zweckverband Verkehrsüberwachung Südostbayern anzu-
schließen. In deren Sitzung im November wurde der Mitgliedschaft zuge-
stimmt. Somit ist Mörnsheim mit weiteren 14 Kommunen im Landkreis 
Eichstätt Zweckverbandsmitglied. Inhalt der Mitgliedschaft ist die lau-
fende Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, zumal die 
Polizei dafür nicht ausreichendes Personal bereitstellen kann. Vor allem 

verkehrsberuhigte oder geschwindigkeitsreduzierte Straßen, aber auch Ortsdurchfahrten, insbesondere an Schule und 
Kindergarten, aber auch in Wohngebieten, können somit konkret überwacht werden, zudem wird auch die Einhaltung von 
Parkerlaubnissen oder Parkverboten kontrolliert. Die Termine werden mit dem Zweckverband abgestimmt. Vorab wird 
mit dem Zweckverband und der Polizei eine Ortseinsicht vorgenommen, um alle in Frage kommenden Bereiche abzuklä-
ren. Mit der Kontrolle wird im Januar 2026 begonnen. Die Gemeinde kann die Häufigkeit der Kontrollen vorgeben, Buß-
gelder kommen der Gemeindekasse zugute.  

 

Salzstreubehälter für öffentliche Straßen und Wege  
 

Aus gegebenem Anlass weisen wir auf den Sinn und Nutzen der aufgestellten Streugutbehälter wie folgt hin:  
 

1. Das Streugut ist ausschließlich für öffentliche Straßen und Wege gedacht, die sich in Stei-
gungsbereichen befinden. Aus diesem Grunde stehen die Behälter nur an solchen Punkten. 
Bei Behältern mit einem Deckel diesen bitte nach der Entnahme wieder verschließen, nasses 
Salz kann nicht mehr verwendet werden! 

2. Streusalz ist NICHT für private Einfahrtsbereiche gedacht. Es wurden bereits einige Bürger 
gesichtet, die sich für ihre privaten Bereiche mit Streusalz aus den gemeindeeigenen Behäl-
tern bedienten. Dies stellt ein Diebstahlsdelikt dar. Wir weisen darauf hin, dass Streusalz in Säcken in jedem Baumarkt 
zu geringen Preisen käuflich erworben werden kann. 

3. Bevor das Streugut ausgebracht wird, sollte per Hand der Schnee geräumt sein, entweder durch den gemeindlichen 
Unimog oder in Randbereichen durch den jeweiligen Anlieger. Salz in den Schnee zu werfen bringt nur punktuell ein 
Abtauen und verschwendet kostbares Streugut. 

 

Informationen zur Kommunalwahl am 8. März 2026 
 

Worum geht es bei den Kommunalwahlen? Bei den Gemeinde- und Landkreiswah-
len in Bayern werden rund 39.500 kommunale Mandatsträger für grundsätzlich 
sechs Jahre gewählt – in den Gemeinden die ersten Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister oder die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sowie die Ge-
meinderatsmitglieder, in den Landkreisen die Landrätinnen und Landräte sowie die 
Kreistage. Der nächste Wahltermin für die Gemeinde- und Landkreiswahlen in Bay-
ern ist Sonntag, 8. März 2026. 
 

Allgemeine Infos zur Kommunalwahl in Bayern unter  
https://www.stmi.bayern.de/wahlen-und-abstimmungen/kommunalwahlen/ 

 
Erlass einer Stellplatz- und Kinderspielplatzsatzung 

 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15. Mai 2025 eine Stellplatz– und Kinderspiel-
platzsatzung erlassen. Diese Satzungen waren erforderlich, weil die Staatsregierung neue gesetzli-
che Regelung eingeführt und aus Gründen des Bürokratieabbaus alle bestehenden Satzungen ver-
worfen hat. Die Satzungen wurden bekanntgemacht und sind rechtskräftig. Diese können samt An-
lagen auf der Homepage der Marktgemeinde oder in der Verwaltung eingesehen werden. 
 

Je Wohnung sind nunmehr zwei statt einem Stellplatz notwendig. Bei mehr als 6 Wohnungen ist 
ein Spielplatz zu planen bzw. der Gemeinde eine Ablöse  zu entschädigen. 
 

https://www.moernsheim.de/rathaus/satzungen/ 
 

https://www.stmi.bayern.de/wahlen-und-abstimmungen/kommunalwahlen/
https://www.moernsheim.de/rathaus/satzungen/
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Ausweise und Pässe rechtzeitig beantragen 
 

Bitte überprüfen Sie rechtzeitig vor Beginn einer (Urlaubs-) Reise die Ausweisdoku-
mente Ihrer Familie! Die Bearbeitungszeit von Personalausweisen bei der Bundesdru-
ckerei beträgt aktuell ca. drei bis vier Wochen, die von Reisepässen zwei Monate. Be-
denken Sie bitte auch immer, dass es in Stoßzeiten (vor Ferienbeginn) durchaus auch 
längere Wartezeiten geben kann! 
Für die Reisedokumente Ihres Kindes beachten Sie bitte folgendes: Kinderreisepässe 
dürfen nicht mehr ausgestellt oder aktualisiert werden! Zur Beantragung eines Perso-
nalausweises bzw. Reisepasses für Ihr Kind muss ein neues, biometrisches Passbild vor-
gelegt werden und bis zum 16. bzw. 18. Lebensjahr ein Erziehungsberechtigter bei der 
Antragstellung anwesend sein. Außerdem müssen bei Kindern ab dem 6. Lebensjahr 
Fingerabdrücke erfasst werden, zudem ist ab dem 10. Lebensjahr eine Unterschrift des 
Kindes erforderlich. Unabhängig von der Restgültigkeit des jeweiligen Ausweisdoku-
ments verlieren diese auch ihre Gültigkeit, wenn Ihr Kind anhand des darin eingetra-
genen Lichtbilds nicht oder mehr zweifelsfrei identifiziert werden kann. Dies kann z. B. 
auch zu Zurückweisungen an Grenzübergängen führen. Bitte überprüfen Sie daher, ob 
eine Identifizierung Ihres Kindes anhand des Lichtbilds im Dokument noch zweifelsfrei 
möglich ist (z. B. auch bei ausgestellten Personalausweisen oder Reisepässen). 
Die Gebühren für die Dokumente sind wie folgt: 

• Reisepass für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (6 Jahre Gültigkeit): 37,50 € 

• Reisepass für Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben (10 Jahre Gültigkeit): 70,00 € 

• Zusätzliche Gebühr bei Reisepass im Expressverfahren: 32,00 € 

• Vorläufiger Reisepass, nur in Ausnahmefällen (Nachweis erforderlich): 26,00 € 

• Personalausweis für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (6 Jahre Gültigkeit): 22,80 € 

• Personalausweis für Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben (10 Jahre Gültigkeit): 37,00 € 

• Vorläufiger Personalausweis: 10,00 € 
 
 

Hundesteuer – Erinnerung an Meldepflicht 
 

Nach unserer derzeitig gültigen Hundesteuersatzung sind alle Hunde, die älter als vier Monate 
sind, innerhalb eines Monats nach Anschaffung vom Hundehalter bei der Gemeinde Mörns-
heim anzumelden. Immer wieder bekommen wir Hinweise aus der Bevölkerung, dass manche 
Hundehalter ihrer Meldepflicht nicht nachkommen. Dies erfüllt den Tatbestand der Steuer-
hinterziehung, die nach Art. 16 KAG (Kommunalabgabengesetz) mit Geldbuße bis zu 5.000 € 
belegt werden kann.  
 

Alle Hundebesitzer, die es bisher versäumt haben ihren Hund anzumelden, werden aufgefordert, dies unverzüglich nach-
zuholen. Achten Sie bitte auch darauf, dass der Hund die Hundesteuermarke am Halsband trägt. Dies hat auch den Vorteil, 
dass ein „ausgebüchster“ Hund schnell wieder seinem Besitzer zugeordnet werden kann. Bei Verlust der Hundesteuer-
marke kann eine Ersatzmarke im Rathaus abgeholt werden. Bitte vergessen Sie auch nicht, Ihren Hund wieder abzumelden, 
wenn sich dieser nicht mehr in Ihrem Besitz befindet oder nicht mehr lebt. Dadurch vermeiden Sie, dass Ihnen unnötig die 
Hundesteuer in Rechnung gestellt wird. 

 
 

Neukalkulation Friedhofgebühren 
 

Nach drei Jahren wurden die Gebühren für die Friedhöfe aufgrund zu hoher Unter-
deckung neu berechnet. Die jährlichen Gebühren gestalten sich lt. Beschluss des 
Marktgemeinderats ab dem 1.1.2026 wie folgt: 
 

Friedhof Mörnsheim  Einzelgrab 30,00 € Familiengrab  40,00 € Urne 30,00 € 
Friedhof Altendorf  Einzelgrab 25,00 € Familiengrab  35,00 €  
Friedhof Ensfeld  Einzelgrab 30,00 € Familiengrab  40,00 €  
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Parkende Fahrzeuge können Winterdienst behindern! 
 
Parkende Autos in Kurvenbereichen, in engen Straßen und an Kreuzungen kön-
nen den Winterdienst behindern und erheblich verzögern!  
Wir bitten Sie deshalb, in den Wintermonaten an kritischen Stellen keine Fahr-
zeuge abzustellen, damit der Winterdienst reibungslos und zügig durchgeführt 
werden kann. In Straßen, in denen parkende Autos eine Durchfahrt nicht ge-
währleisten, kann und wird kein Winterdienst durchgeführt! Bedenken Sie bitte, 
dass der gemeindliche Unimog eine Durchfahrtsbreite von 3,50 m benötigt. Wir 
bitten Sie ferner, die aus dem Grundstück ragenden Sträucher und Hecken auf 
die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, damit das Kommunalfahrzeug nicht 
behindert wird. 
 

Wir weisen darauf hin, dass der Räum- und Streudienst nach Schneefällen und Eisglätte nicht überall gleichzeitig durch-
geführt werden kann. Aufgrund haftungsrechtlicher Vorschriften hat der Winterdienst zuerst auf verkehrswichtigen und 
gefährlichen Straßenabschnitten zu erfolgen. Tritt der Schneefall oder die Eisglätte z.B. erst um 5.00 Uhr oder 6.00 Uhr 
auf, können aus Zeitgründen nicht alle Straßenstrecken zeitgleich geräumt und/oder gestreut sein!  
 
Nicht vermeiden lässt es sich, dass durch Schneepflüge der Schnee auf die Gehwege geworfen wird. Dies ist zwar für den 
Grundstücksanlieger ärgerlich, jedoch ist die Gemeinde, der Landkreis oder das Straßenbauamt nicht verpflichtet, die 
Schneewälle, die bei der Straßenräumung entstehen, vor den Grundstückseingängen wegzuschaufeln, weil sie dies über-
fordern würde und ihnen damit nicht zumutbar ist (Urteil des Oberlandesgerichtes Nürnberg vom 25. November 1992). 
Warten Sie einfach, bis das Fahrzeug vorbei ist und geräumt hat. 

 
 

Kabarett zum Altmühltaler Lamm-Auftrieb 2026 

 

Sara Brandhuber – A scheena Schmarrn! 
Die Herzen der Bayern hat sie längst erobert und ihre beiden ersten Erfolgspro-
gramme haben Sara Brandhuber nicht nur begeisterte Zuschauer, sondern auch 
den bayerischen Dialektpreis beschert. Höchste Zeit für neue Herausforderungen! 
Darum hat sie kurzerhand beschlossen, sich neben Ihrer Gitarre künftig auch ein 20 
Kilo schweres E-Piano für ihre Auftritte anzuschaffen und sich zum Schleppen dafür 
sogar ein paar Extramuskeln antrainiert…und Klavierspielen gelernt. Wie Pippi 
Langstrumpf hat auch Sara immer schon gemacht, worauf sie Lust hatte. Und nicht 
selten kam als Reaktion: „So ein Schmarrn!“. Wenn es sich jetzt aber um einen be-
sonders schönen Schmarrn handelt, dann ist das fürs Publikum ein Hochgenuss, 
den man sich unbedingt mal gönnen sollte. 
 

Zum Glück fliegen Brandhuber die absurden Ideen von ganz alleine zu: Ob beim Frustshoppen im Baumarkt, 
oder im Krisengespräch mit der Giftnotrufzentrale, weil sie sich aus Versehen im Darknet die falschen Schwam-
merl bestellt hat. Da freut sie sich insgeheim, weil sie später mit diesen Geschichten auf der Bühne wieder eine 
Unmenge Geld verdienen wird. 
 

Sie sehen schon: Vieles bleibt, wie man es von ihr gewohnt ist. Sara Brandhuber beleuchtet pointiert die lusti-
gen Abgründe und Absurditäten des Alltags. Frech, bairisch und charmant. Wenn Sie also Lust auf einen urko-
mischen und musikalischen Abend haben, wenn Sie ihr Gehirn einfach gerne mal wieder auf Werkseinstellung 
zurücksetzen möchten, oder wenn Sie schon immer die Wahrheit darüber erfahren wollten, wer nun wirklich 
die Kokosnuss geklaut hat: Dann sollten sie sich dringend ein Ticket kaufen! 
 
Und auch Sie werden sich am Ende sicherlich fragen: „Wie fällt dieser Frau nur immer so ein scheena Schmarrn ein!“ 

Vorverkauf in der Verwaltung zum Preis von 22 €. 
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Der Bayernfunk ist nunmehr STADTLAND.FUNK  

– das soziale Netzwerk auch in unserer Gemeinde! 
 

Der STADTLAND.FUNK ist …  

• REGIONAL. Durchgängige Kommunikation zwischen Kommune und Bürger in Echtzeit. Ein großer Schritt für die Digi-
talisierung der Region.  

• SOZIAL. Die ehrenamtlichen Helden der Gesellschaft werden sichtbar. Anerkennung für den kommunalen Zusam-
menhalt durch Vereine und Helfer.  

• VERTRAUT. Vernetzungsmöglichkeiten mit bekannten Gesichtern aus der Gemeinde. Ein respektvoller digitaler Um-
gang ist das erlebbare Resultat.  

Einfach App runterladen und informiert sein!  
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Grafsloch: Wichtiger Rückzugsort für Fledermäuse im Winter 

 

Grafsloch: Wichtiger Rückzugsort für Fledermäuse im Winter 
Unsere heimische Natur bietet vielen Tierarten 
einen wertvollen Lebensraum. Eine besondere 
Bedeutung 
kommt dabei dem Grafsloch in der kalten Jah-
reszeit zu: Es ist ein wichtiges Überwinterungs-
quartier für Fledermäuse und andere Tiere. 
Zum Schutz der Fledermäuse im Winterschlaf 
wurde vom 
Naturpark Altmühltal eine Barriere am Höhlen-
eingang sowie eine Infotafel angebracht. Diese Maßnahme dient 
dazu, Störungen während der Wintermonate zu vermeiden und gleich-
zeitig über die ökologische Bedeutung der Höhle zu informieren. 

 

Warum ist das wichtig? 
Fledermäuse halten in Höhlen Winterschlaf. Während dieser Zeit reduzieren sie ihre Körperfunktionen 
auf ein Minimum und zehren von ihrem im Herbst angefressenen Winterspeck. Jede Störung – 
sei es durch Licht, Lärm oder Bewegung – kann sie aufwecken, was wertvolle Energien kostet. Im 
schlimmsten Fall reichen die Fettreserven dann nicht mehr bis zum Frühling – und die Tiere verhungern 
im Winterschlaf. 

Darum gilt aus gutem Grund: Vom 1. Oktober bis 31. März ist das Betreten von Höhlen, Kellern 

und Stollen gesetzlich verboten (BNatSchG §39). 
 

Wir bitten daher um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe: 
Bitte respektieren Sie die Sperrung der Höhle während der Wintermonate und informieren Sie auch 
andere über den Sinn dieser Schutzmaßnahme. Denn selbst wenn man glaubt, in einer Höhle keine 
Fledermaus zu sehen, heißt das noch lange nicht, dass keine da ist. Viele Tiere verstecken sich in 
Felsspalten oder hängen unauffällig in dunklen Ecken – für uns kaum erkennbar, doch sie bemerken 
uns sofort. 
Bei Fragen oder Interesse an weiteren Informationen wenden Sie sich gerne 
telefonisch (0159/06382354) oder per E-Mail  
(katharina.schneider@naturpark-altmuehltal.org) an Katharina 
Schneider (Naturpark-Rangerin). 
 

Danke, dass Sie verantwortungsvoll in der 
Natur unterwegs sind!  
 
 
 

Wohnung in der Marktstraße zu vermieten  
 

- 3-Zimmer-Wohnung, ca. 89 m² 
- Lage: 1. Obergeschoss 
- Räume: Wohnzimmer, Schlafzimmer, großzügiges Kinderzimmer bzw. Büro,  
- Badezimmer sowie separates WC 
- Verfügbar ab: 01.12.2025 
- Kaltmiete: 630,00 € 
- Nebenkosten inkl. Heizung: 160,00 € 
- Warmmiete: 790,00 € 

 

Bei Interesse melden Sie sich bei Nicola de Rosa unter der E-Mail: nicola.de-rosa@gmx.de  



-10-   

Bücherei 
 

Buchbestellungen (nicht nur) für Weihnachten 
Wir bestellen für Sie auch weiterhin jedes in Deutschland lieferbare Buch, 
ebenso Spiele, Hörbücher, DVDs und Tonie-Boxen bzw. Tonie-Figuren. 
 
Damit alles rechtzeitig vor Weihnachten bei Ihnen eintrifft, bitte bis spätestens 
Freitag, 19.12.25, bestellen. Die Medien können dann am letzten Bücherei-
Öffnungstag, Dienstag, den 23. Dezember 2025, abgeholt werden. 
 

Bestellen Sie direkt in der Bücherei, per E-Mail an buecherei@moernsheim.de oder per WhatsApp 
an Martina Böhm (0175 1911286). Wir geben Ihnen Bescheid, sobald die Bücher oder sonstigen 
Medien eingetroffen sind. Diese können dann gegen Barzahlung während der Öffnungszeiten in der 
Bücherei abgeholt werden. 
Buchgutscheine sind ebenfalls bei uns erhältlich! 
 
Schließtage in der Weihnachtszeit 
Die Bücherei ist in der Weihnachtszeit an folgenden Tagen geschlossen: 
Mittwoch, 24.12.25 
Mittwoch, 31.12.25 
Dienstag, 06.01.26 
 
Hier noch ein paar Tipps für ein Weihnachtsfest mit weniger Müll: 
- Weniger ist mehr! 
- Qualität vor Quantität 
- Beim Verpacken nutzen, was schon da ist, z. B. Jeansbeine oder Pulloverärmel zu einer 

Flaschentasche zusammennähen 
- Eine Nacht drüber schlafen statt Spontankauf 
- Secondhand kaufen 
- Selbermachen statt fertig kaufen,  Buchtipps: " köstliche Geschenke aus der Küche " oder " 

Backmischung im Glas: leckere Geschenkideen" 
- Außerdem findet ihr noch viele weitere Anregungen in unserer Bücherei! 
 
Leseförderangebot „Vorlesezeit“ 
Vorlesen fördert den Wortschatz und das Vorstellungsvermögen! 
Jeden Mittwoch von 17.00 Uhr  bis ca. 17.30 Uhr findet unsere Vorlesezeit statt. Außerdem bieten 
wir alle 4 bis 6 Wochen zusätzlich ein Bastelprogramm an, Beginn  dieser Kombi-Aktion ist dann 
jeweils schon um 16.45. Bitte beachtet dazu den Newsletter, unsere Statusmeldungen  oder Posts 
auf Instagram! 
 
Bei jedem Besuch erhält Ihr Kind einen Stempel auf den Vorlesezettel. Diesen gibt es in der 
Bücherei, dort wird der Zettel auch aufbewahrt. Bei 10 gesammelten Stempeln gibt es eine kleine 
Überraschung. 
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Bitte beachten Sie, dass die Aufsichtspflicht bei den Erziehungsberechtigten liegt. 
 

Zum Vorlesen zuhause legen wir euch eine Vielzahl von bunten Geschichten ans Herz - Kinder 
genießen die gemütliche Atmosphäre und die Zeit mit ihren Eltern! 
 
Häkelcafé 
Herzliche Einladung zum Handarbeitstreff jeden Mittwoch von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr im Dorfladen 
der Bäckerei Margraf. Jede ist willkommen in gemütlicher Atmosphäre am eigenen Werk 
weiterzuarbeiten oder sich zu Neuem inspirieren zu lassen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 
 
 
 
 

mailto:buecherei@moernsheim.de
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Sammelaktionen 
Wir unterstützen soziale Projekte und haben deshalb eine Sammelecke eingerichtet. 
Sie können bei uns folgendes abgeben: 
- Briefmarken (www.briefmarken-bethel.de ) 
- Naturkorken 
- Brillen, Sonnenbrillen, Brillengestelle (für soziale Zwecke) 
- Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen (Deckel gegen Polio) 
- Kronkorken (Patientenhilfe Darmkrebs) 
- Wachsreste (für soziale Zwecke) 
- Sockenwolle, auch kleinste Reste (für soziale Zwecke) 
- Bespannung von kaputten Regenschirmen (daraus entstehen Taschen) 
 

Auch Buch- und sonstige Medienspenden nehmen wir jederzeit entgegen. 
 

Bücherei-Infos 
Auf unserer Homepage www.buecherei@moernsheim.de finden Sie sämtliche Informationen rund 
um die Bücherei und in unserem Onlinekatalog eopac.buecherei-moernsheim.de unseren 
gesamten Medienbestand. 
 

Öffnungszeiten 
Die Bücherei ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Dienstag   10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Mittwoch   16.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
Sonntag   10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
jeden 1. Freitag im Monat 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein friedvolles Weihnachtsfest und alles Gute für das 
Jahr 2026. 
 

Ansprechpartner und Erreichbarkeit der Verwaltung 
 

Öffnungszeiten: Montag mit Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
zusätzlich Mittwoch von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 

Funktion/Amt Name, Vorname Tel. 09145-  Zimmer: 
Erster Bürgermeister Richard Mittl -8315-11         4  
Kämmerei, Friedhöfe Ramona Pelz -8315-10        4 
Hauptamt, Personalverwaltung  Thomas Stadtmüller -8315-10         5 
Öffentliche Ordnung, Post Sabrina Zinsmeister -8315-16        9 
Pässe, Ausweise, Einwohnermeldeamt, Post Edith Dorr -8315-12         6 
Kasse, Steuern, Verbr. Gebühren Karola Bernecker -8315-13        7 

 
 
 

Fundsachen aus der Marktgemeinde 
 

Der Eigentümer kann sich unter der  
Tel. Nr. 09145/8315-10 melden. 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.briefmarken-bethel.de/
http://www.briefmarken-bethel.de/
http://www.briefmarken-bethel.de/
mailto:www.buecherei@moernsheim.de
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Wasser marsch! Eine Wassermatschanlage für den BRK-Kindergarten „Unterm Regenbogen“ 
 

Dank des großen Engagements des Elternbeirats des vergangenen Kindergartenjahres 2023/24 und dem Kindergarten-
team konnte durch verschiedene Spendenaktionen eine Wassermatschanlage für den BRK-Kindergarten „Unterm Re-
genbogen“ in Mörnsheim angeschafft werden. Hierzu möchten wir uns bei allen Spenderinnen und Spendern ganz herz-
lich bedanken – jede Unterstützung hat dazu beigetragen, dieses Projekt möglich zu machen. Erwähnen möchten wir 
hier die MFT Maschinenbau und Fördertechnik GmbH - Mühlheim, Solnhofer Holding AG, Volksbank Raiffeisenbank Bay-
ern Mitte eG und die Marktgemeinde Mörnsheim, H&R GbR (Heiß & Rieß).  
 

In diesem Kindergartenjahr wurde die 
Anlage in Zusammenarbeit der Eltern-
beiräte eingebaut und bereits mit gro-
ßer Freude, viel Kreativität und jeder 
Menge Neugier von den Kindern be-
spielt. Matschen, gießen, experimentie-
ren – die Kinder entdecken die vielfälti-
gen Spielmöglichkeiten mit Begeiste-
rung und erleben dabei ganz nebenbei 
Natur und Technik mit allen Sinnen. 
 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die 
dieses schöne Projekt unterstützt ha-
ben!  
 
 

 
 

So schmeckt der Herbst - Apfelsaft für unsere Kindergartenkinder 
 
Der Elternbeirat, mit Unterstützung einiger Eltern des BRK Kindergartens „Unterm Regenbogen“ Mörnsheim machten 
sich im September auf, um Äpfel für das diesjährige Mosten zu sammeln. Mit viel Freude und Einsatz wurden rund 
220kg Äpfel geerntet. 
 

Bei strahlendem Sonnenschein ging es nach Eberswang, wo wir bei „Rosis Obstgarten“ herzlich empfangen wurden und 
gemeinsam die Äpfel zu frischem, naturbelassenem Apfelsaft pressten. Das Mosten war nicht nur ein schönes Gemein-
schaftserlebnis, sondern auch eine tolle Möglichkeit, regionale Produkte sinnvoll zu nutzen. 
 

Dank dieser Aktion können wir unseren Kindern nun während der Kindergartenzeit frischen Apfelsaft aus eigener Her-
stellung anbieten – ein gesunder Genuss direkt aus der Natur! 
 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern sowie denjenigen, die uns die Äpfel kostenlos zur Verfü-
gung gestellt haben. Die Kinder freuen sich nun sehr über den köstlichen Apfelsaft und genießen ihn in ihrer Kindergar-
tenzeit. 
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Geschichte, Bau 
und Kunst 

29,80 € 
 

Victor Henle,  
272 Seiten, 460 

Abb., Format 24 x 30 
cm, 1. Auflage 2025,  

 
Verarbeitung: Hard-

cover Fadenhef-
tung, ISBN 978-3-

95976-552-7 
 

Versandkostenfrei! 

 

 

Telekom: Netzmodernisierung in Mörnsheim abgeschlossen 
 

In den letzten Monaten war die Mobilfunkverbindung immer wieder gestört, zum Teil längere 
Zeit. Die Marktgemeinde hat häufig an verschiedenen Stellen reklamiert, letztendlich einen 
Kommunalberater genannt bekommen, der inzwischen vor Ort war und die Reklamationen 
und deren Behebung geprüft hat. Dieser teilt nun mit, dass  die Modernisierung des Mobil-
funkstandorts Mörnsheim durch die Telekom abgeschlossen ist. „Wir wissen, dass die Mobil-

funkversorgung in den vergangenen Wochen für unsere Kundinnen und Kunden eine Herausforderung war. 
Dafür bitten wir um Entschuldigung“, sagt Christian Blenk, Kommunaler Ansprechpartner bei der Deutschen 
Telekom. 
Grund für die zeitweiligen Einschränkungen war eine umfassende Netzoptimierung, bei der Hard- und Soft-
ware am Standort erneuert wurden und die Anlage von zwei Sektoren auf drei Sektoren umgestellt wurde. 
Die Arbeiten erforderten aus Sicherheitsgründen wiederholte Abschaltungen der Anlage, was aufgrund der 
örtlichen Topographie nicht wie üblich durch benachbarte Standorte kompensiert werden konnte. 
Mit Abschluss der Maßnahmen verfügt der Standort nun über zusätzliche Frequenzen und eine größere Ver-
sorgungsfläche. Er ist Teil des Ultrakapazitätsnetzes der Telekom und bietet in jedem Sektor eine Kapazität 
von einem Gigabit. Damit erfüllt das Netz in Mörnsheim höchste Anforderungen. Christian Blenk: „Darüber 
hinaus sprechen wir derzeit mit der Gemeinde darüber, unser Netz rund um Mörnsheim zu verdichten, damit 
letzte Schwachpunkte im Netz geschlossen werden können.“ 
 
https://www.telekom.com/de/medien/mediencenter/fotos/fotos-deutsche-telekom-logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telekom.com/de/medien/mediencenter/fotos/fotos-deutsche-telekom-logo
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N-ERGIE 
Umweltclownin besucht Kindergarten Unterm Regenbogen in Mörnsheim  

Auf Einladung der N-ERGIE Schulinformation besucht die Umweltclownin Ines Hansen regelmäßig Kindergär-
ten im Netzgebiet. Vor Ort führt sie die Kleinen kindgerecht an die Themen Strom und vor allem Stromsparen 
heran. Am Dienstag, 28. Oktober, besuchte sie den Kindergarten Unterm Regenbogen in Mörnsheim – zu-
sammen mit Bürgermeister Richard Mittl und der Kommunalbetreuerin Annemarie Endner.  

Strom ist Bewegung – das erlebten die Kinder ganz anschaulich durch ihren Körpereinsatz. Gemeinsam mit 
der Umweltclownin erspielten sie sich Antworten auf die Frage, woher der Strom kommt. Mit einem Riesen-
memory entdeckten sie bekannte und ihnen bisher unbekannte Elektrogeräte.  

Auch der Frage, was eigentlich Energieverschwendung ist, näherten sich alle gemeinsam ganz spielerisch an. 
Die Erzieherinnen berichteten, welche Energie am Morgen bei ihnen zu Hause bis zum Verlassen der Woh-
nung zum Einsatz kommt, und die Kinder setzten mit einem Schwungtuch die dabei verwendete Energie in 
Bewegung um. Wenn das Tuch besonders stark schwingt, wissen sie, dass hier viel Energie verbraucht wird 
und ein Teil davon gegebenenfalls eingespart werden könnte. So wird Energiesparen zum Kinderspiel. Die N-
ERGIE Schulinformation unterstützt die Umweltclownin seit vielen Jahren, da sie mit Ines Hansen die Über-
zeugung teilt, dass bereits die Kleinsten auf die Bedeutung der Ressource Energie aufmerksam gemacht und 
für den sparsamen Umgang damit sensibilisiert werden können.  

„Klimabündel“ für ein nachhaltiges Erleben  

Der Besuch der Umweltclownin ist jeweils der Start des sogenannten Klimabündels, das die N-ERGIE Schulin-
formation passgenau für Kindergärten geschnürt hat. Zweiter Bestandteil ist der Besuch des Museums im Kof-
fer ein paar Wochen später, bei dem alles Gelernte rund um die Themen Energie und Energiesparen noch 
einmal vertieft wird. Zudem erhalten alle Kindergartenkinder einen eigenen Energiepass, den sie mit nach 
Hause nehmen und in den sie ihren Umgang mit Energie ankreuzen können. So lernen sie nicht nur im Kinder-
garten, sondern auch zu Hause, was es bedeutet, ein „Energiesparfuchs“ zu sein.  

Engagement der N-ERGIE Schulinformation  

Die N-ERGIE Schulinformation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche altersgerecht an Ener-
gie-, Wasser- und Umweltthemen heranzuführen. Sie bietet Besichtigungen ihrer Anlagen an und stellt ergän-
zendes Material für den Unterricht zur Verfügung. Mit Lehrkräften setzt sie maßgeschneiderte Projekte und 
Aktionen für die Schulen um. Ferner sollen Ferienprogramme und Theateraufführungen den Kindern ebenfalls 
die Themen näherbringen.  

Näheres zur N-ERGIE Schulinformation auf der Internetseite unter  
www.n-ergie.de/schulinformation. 
 
 
Neben der Umweltclownin, die den 
Kindern spielerisch Energiespartipps 
gab, freuten sich auch die Kommu-
nalberaterin Annemarie Endner und 
Bürgermeister Richard Mittl über 
den Besuch. 
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Bitte nutzen Sie die Chance zur Blutspende im Ort, sonst besteht die 
Gefahr, dass der Termin bei zu geringer Teilnahme/Spende nicht mehr 

stattfindet! 
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Veranstaltungen 
 
 

 

  Januar 2026     

01.01.2026 Neujahrstag - Gottesmutter Maria 09:00 Kirche Ensfeld 

05.01.2026 JHV FFW Ensfeld mit Neuwahlen 19:30 FW-Haus 

06.01.2026 JHV FFW Mörnsheim 16:00 FW-Haus 

06.01.2026 Epiphanie - Hl. Drei Könige 10:30 Kirche Mörnsheim 

18.01.2026 Kinderfasching - Germania Schützen 14:00 Schützenheim Mühlheim 

18.01.2026 JHV mit Neuwahlen, Krieger- und Reservistenkameradschaft 16:00 Gasthof "Zum Brunnen" 

24.01.2026 Sportlerball - VfB Mörnsheim (Usseltaler Spitzbua) 20:00 Sportheim Mörnsheim 

24.01.2026 Schützenball - Schützenverein 20:00 Schützenheim Mühlheim 

29.01.2026 JHV des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Mörnsheim 19:00 Gasthof "Zum Brunnen" 

30.01.2026 Stammtisch Reservisten/Arbeiterverein 19:00 Gasthof "Zum Brunnen" 

30.01.2026 UVV / Winterschulung FFW Mörnsheim 19:00 FW-Haus 

        

  Februar 2026     

01.02.2026 Kinderball durch FFW Mörnsheim 14:00 Haus des Gastes 

02.02.2026 Maria Lichtmess 18:30 Kirche Mörnsheim 

05.02.2026 JHV Kulturverein mit Neuwahlen 19:00 Gasthof "Zum Brunnen" 

06.02.2026 UVV / Winterschulung FFW Mörnsheim 19:00 FW-Haus 

07.02.2026 Holzhauerball - Schützenverein 20:00 Schützenheim Mühlheim 

12.02.2026 Weiberfasching - Schützenverein 19:30 Schützenheim Mühlheim 

12.02.2026 
Messfeier in der Kapelle Maria Frieden mit den Senioren der Tages-
pflege 

15:00 Maria Frieden Mörnsheim 

13.02.2026 Kappenabend der Reservistenkameradschaft 19:00 Gasthof "Zum Brunnen" 

14.02.2026 Faschingsumzug Mühlheim - Dorfgemeinschaft 14:00 Mühlheim 

14.02.2026 Dorfgemeinschaftsball 18:00 Schützenheim Mühlheim 

15.02.2026 Frohsinnball 19:00 Haus des Gastes 

17.02.2026 Kehraus durch Verein "Frohsinn" 19:00 Sportheim 

17.02.2026 Kehraus im Schützenhaus 19:00 Schützenheim Mühlheim 

21.02.2026 Generalversammlung Germania Schützen  19:30 Schützenheim Mühlheim 

28.02.2026 Jahreshauptversammlung der FFW Mühlheim m. Neuwahlen 19:30 Feuerwehrhaus 

  März 2026     

08.03.2026 Kommunalwahlen     

08.03.2026 Jahreshauptversammlung Arbeiterverein 17:00 Gasthof "Mörnsheimer Hof" 

08.03.2026 Hauptfest der Marianischen Männerkongregation MMC                               
Fatima Andacht; Prozession ab 13 Uhr Mühlheim, 13.30 Uhr Mörnsheim 

14:00 
10:30 

Kirche Altendorf 
Pfarrkirche Mörnsheim  

14.03.2026 Bockbierfest der Vereine mit "Mühschossbuam" 19:00 Haus des Gastes  

15.03.2026 Bayerischer Nachmittag von Pfarrei und Gemeinde 14:00 Haus des Gastes  

15.03.2026 Generalversammlung VfB Mörnsheim m. Neuwahlen 18:30 Sportheim  

21.03.2026 Altpapiersammlung FFW Mörnsheim 09:00 FW-Haus  

22.03.2026 Mitgliederversammlung Verschönerungsverein Mühlheim 14:00 Schützenheim Mühlheim  

 Jahresversammlung des Burschenvereins "Frohsinn" 18:00 Gasthof "Zum Brunnen"  

29.03.2026 Palmsonntag 10:30 Kirche Mörnsheim  
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Gelbe Säcke werden verteilt 
 
Jeder Haushalt im Landkreis Eichstätt erhält eine „Grundausstattung“ an Gelben Säcken für das Jahr 
2026 direkt nach Hause geliefert. Die Verteilung findet zukünftig einmal pro Jahr statt und dauert voraus-
sichtlich bis Februar 2026. Die Grundausstattung beinhaltet eine Rolle mit 26 Stück Gelben Säcken. „Ein 
durchschnittlicher 3-Personen-Haushalt sollte damit eine Weile auskommen,“ erläutern die Abfallbe-
rater im Landratsamt Eichstätt. Sollte die Rolle aufgebraucht sein, darf man, wie gewohnt, Gelbe Säcke 
bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung abholen. 

Organisiert wird die Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufs-verpackungen sowie 
die Verteilung der Gelben Säcke von den dualen Systemen. Alle Hersteller und Händler, die in Deutsch-
land verpackte Waren auf den Markt bringen, müssen sich bei einem dualen System beteiligen und be-
zahlen für die Umsetzung der Sammlung, Sortierung und Verwertung ihrer Verpackungen sogenannte Beteiligungsentgelte. 
Diese Entgelte werden grundsätzlich im Produktpreis einkalkuliert. Der Endverbraucher bezahlt somit beim Kauf der verpack-
ten Ware auch die Entsorgungs- und Verwertungsleistung. Die Abfallberater im Landratsamt Eichstätt bitten zu beachten, 
dass die Gelben Säcke nicht für andere Zwecke wie z. B. zur Lagerung von Pfandflaschen oder für Kleidung verwendet werden. 
Bei Reklamationen bezüglich der Verteilung steht die Firma „Bauer bringt`s“ in Ingolstadt unter der  Telefonnummer: Tel. 
0841/72493 oder per Mail GS@Bauerbringts.de zur Verfügung. 

 
Die Abfallwirtschaft des Landkreises Eichstätt bittet um Beachtung folgender Hin-
weise: Die Behälter sind am Abholtag spätestens ab 6:00 Uhr mit dem Griff zur Straße 
bereitzustellen. Falls Restmüll- oder Papiertonnen bei der Leerung übersehen werden 
oder Gelbe Säcke nicht abgeholt werden, wenden Sie sich bitte an das jeweilige Abfuhr-
unternehmen. Damit eine Nachleerung erfolgen kann, bitte die Tonnen weiterhin zur 
Leerung bereitstehen lassen. 

- Für Restmüll- und Papiertonnen an die Firma Büchl: 0800 77 909 77 
- Für den Gelben Sack an die Firma Ernst: 09831 8006-0 
- Für die Biotonne an die Firma Pöppel: 09441 5056-10 
Sollte kurzfristig mehr Restmüll- oder Papiermüll anfallen, können in den Gemeinden Müllsäcke erworben werden. Bei Fragen 
rund um die Abfallentsorgung steht das Team der Abfallwirtschaft des Landkreises Eichstätt unter der Tel. 08421/70-1400 
oder per Mail abfallwirtschaft@lra-ei.bayern.de zur Verfügung. 
 
 

Mülltermine 2026 
 

Die Termine für die Restmüllabfuhr, die Papiertonne, die Biotonne und den Gelben Sack, sowie 
die Sondermüllaktion befinden sich im Innern dieses Gemeindeblatts. Alternativ können diese 
auch im Internet unter www.moernsheim.de heruntergeladen werden. Der Müllabfuhrplan ist 
seit 2025 digital. Sie können sich Ihren individuellen Abfuhrplan auf der Homepage des Land-
kreis Eichstätt im Bereich Abfallwirtschaft in der Kategorie Müllabfuhrtermine erstellen oder 
die kostenlose MyMüllApp nutzen.  
 
Auf der Homepage unter www.landkreis-eichstaett.de/muellabfuhrtermine unter folgendem 
Link Müllabfuhrtermine zum Download können Sie sich nach Angabe des Wohnortes und der 

Straße Ihren individuellen Abfuhrplan als Jahresliste oder als Jahreskalender im PDF-Format (Format des alten Müllabfuhr-
plans) herunterladen und ausdrucken. Die Abfuhrtermine können auch in den Kalender Ihres Smartphones oder Tablets 
übertragen werden, wählen Sie hierzu Jahreskalender als ICS Datei für Outlook aus.  
Eine weitere Möglichkeit ist die MyMüllApp, diese kann kostenlos für Android, iOS und Alexa heruntergeladen werden. Es 
werden keine persönlichen Daten benötigt, nur der Wohnort und die Straße. Mit der MyMüllApp haben Sie die Termine im-
mer bei sich und werden durch die Erinnerungsfunktion sogar automatisch an die Abfuhrtermine erinnert.  
 
Müll-APP: Wie bereits in den Vorjahren, sind die Müllpläne mit einem sog. QR Code bedruckt. Damit haben alle Bürger die 
Möglichkeit, sich eine „App“ mit Erinnerungsfunktion für die Müllabfuhr (Restmüll, Altpapier, gelber Sack) auf Ihr Smart-
phone herunterzuladen. Die App ist für den Bürger kostenlos und es bedarf keinerlei Eingabe von persönlichen Daten, 
Handynummern oder einer E-Mail-Adresse. Damit soll                                                                                                                                                                          
ein höchstmöglicher Datenschutz gewährleistet werden. 
 

Der Kalender für die Mülltermine 2026 ist mit eingelegt.  
Bitte aufbewahren 

mailto:abfallwirtschaft@lra-ei.bayern.de
http://www.moernsheim.de/

